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Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 
 
Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich 
am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)" Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes). 

Erfolgsrechnung 
Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. 
Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die 
Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses. 

Investitionsrechnung 
Der wesentliche Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die 
Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben 
erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, 
Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder Beiträgen Dritter (Bsp. Anwenderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu 
aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. 

Bilanz 
Die Bilanz zeigt die Vermögens- und Schuldenstruktur der Gemeinde zu Jahresbeginn und zum Jahresende. Sie umfasst die Aktiven (Finanz- und Verwaltungs-
vermögen) und Passiven (Fremd- und Eigenkapital). 

Abschreibungen 
Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde 
sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer 
hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden 
kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese 
ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, 
welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung sogenannte fixdegressive Abschreibungssätze. 

Allgemeiner Haushalt 
Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser 
Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht 
bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. 

Spezialfinanzierungen 
Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden 
müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die 
Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennen- 
anlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. Um die 
Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses 
„neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind 
saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts. 
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Erläuterungen zum Rechnungsergebnis 
 

Im Sinne von § 50 Abs. 1 der Gemeinderechnungsverordnung erläutert der Gemeinderat nachfolgend das Rechnungsergebnis der Jahres-
rechnung 2025. 
 

Erfolgsrechnung 

Die Erfolgsrechnung 2025 schliesst bei einem Aufwand von CHF 3‘581‘996.73 und einem Ertrag von CHF 3‘405‘524.57 mit einem Aufwandüber-
schuss von CHF 176‘472.16 ab. Die Abweichung gegenüber dem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 185‘614.00 beträgt CHF 9‘141.84. 
Dieses Ergebnis kommt jedoch nur dank der vollständigen Auflösung der finanzpolitischen Reserve von CHF 300‘000.00 zustande. Die Bereiche 
Oeffentliche Sicherheit (1); Kultur und Freizeit (3), Verkehr (6) und Volkswirtschaft (8) liegen im Rahmen des Budgets oder darunter. Bei den 
Bereichen Allgemeine Verwaltung (0), Gesundheit (4), Soziale Wohlfahrt (5) fiel der jeweilige Nettoaufwand höher aus. Im Bereich Finanzen und 
Steuern (9) ist der Nettoertrag über dem Budget. Dennoch entstanden in diesem Bereich erhebliche Abweichungen. Bei den Steuern konnten rund 
CHF 120‘000 mehr verbucht werden. Der horizontale Finanzausgleich fiel jedoch um CHF 347‘029 tiefer als budgetiert aus. Die Aufwertung von 
zwei Baulandparzellen im Finanzvermögen von CHF 101‘200.00 kompensierte teilweise das Manko. 
 

Alle wesentlichen Abweichungen (+/- CHF 10‘00.00 und +/-10%) pro Position werden später in diesem Bericht detaillierter erläutert. 
 

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung weist einen Mehrertrag von CHF 20‘488.56 auf. Budgetiert war ein Mehrertrag von CHF 17‘453.00. Die 
Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Mehraufwand von CHF 23‘811.29 ab und budgetiert war ein Mehrertrag von CHF 8‘613.00. Die 
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist einen Mehrertrag von CHF 1‘307.93 anstatt des budgetierten Mehraufwandes von CHF 1‘730.00 aus. 
 

Investitionsrechnung 

Die Investitionsrechnung 2025 weist Ausgaben von CHF 350‘703.75 und Einnahmen von CHF 181‘421.50 aus. Die Nettoinvestitionen betragen 
somit CHF 169‘282.25. Investiert wurde in den Mannschaftstransportwagen des Feuerwehrverbundes, die Sanierung des Kugelfanges, das 
Reservoir Chutte sowie in verschiedene Strassenprojekte sowie Wasserleitungen und Kanalisationen. Die Anschlussbeiträge für die Wasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung betragen insgesamt CHF 181‘421.50. 
 

Bilanz 
Die flüssigen Mittel sind gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Bedingt durch die Aufwertungen erhöhten sich die Sachanlagen des 
Finanzvermögens. Aufgrund der Investitionstätigkeit und den vorgenommenen Abschreibungen stieg das Verwaltungsvermögen per Ende 2025 
um CHF 41‘000.00 auf CHF 2‘778‘536.85. Die Kreditoren nahmen gegenüber dem Vorjahreswert um rund CHF 244‘000.00 zu. Die Darlehen 
betragen unverändert CHF 1.4 Mio. Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2025 CHF 1‘190‘293.47 und die finanzpolitischen Reserven wurden – wie 
bereits erwähnt – vollständig aufgelöst. Das Nettovermögen des Gesamthaushalts von CHF 74‘152.00 von Ende 2024 änderte in eine Nettoschuld 
von CHF 433‘710.00 per Ende 2025. 
 

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung weist per Ende Jahr ein Eigenkapital von CHF 43‘529.32 und eine Nettoschuld von CHF 584‘638.00 
aus. Das Eigenkapital der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung beträgt per 31.12.2025 CHF 945‘146.55 und das Nettovermögen CHF 
889‘780.00 Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung hat per Ende 2025 ein Eigenkapital von CHF 38‘306.83, was dem Nettovermögen entspricht. 
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Erläuterungen zu Abweichungen der Jahresrechnung zum Budget 
 
Ergänzend zu den allgemeinen Erläuterungen werden nachfolgend die wesentlichen Abweichungen der Jahresrechnung zum Budget gemäss 
§ 164 Abs. 3 des Gemeindegesetzes erläutert (+/- 10% und +/- CHF 10’000.00). Kredite, für welche das Budget die Rechtsgrundlage ist, jedoch 
eine ungenügende Höhe aufweist, gelten gemäss § 162 Abs. 4 des Gemeindegesetzes mit der Genehmigung der Jahresrechnung als 
beschlossen. 
 
Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 
0220.3010.00 Löhne des Verwaltungs- 

und Betriebspersonals 
Für die Einarbeitung und Übergabe wurden mehr Ressourcen beansprucht respektive die 
Zeitguthaben konnten nicht im geplanten Umfang abgebaut werden. 

29‘938.45 

0220.3151.01 EDV Fullservice Eine externe Firma wurde mit Archivarbeiten beauftragt. 14‘169.75 

1401.3130.01 Entschädigung KESB-
Beistände 

Der Beitrag basiert auf der Abrechnung der KESB-Berufsbeistandschaft beider Frenkentäler 
und liegt für Bennwil unter dem budgetierten Betrag.  

-38‘572.75 

2120.3020.00 Löhne Lehrkräfte Primar-
schule 

Die Löhne der Lehrkräfte Primarschule fielen einerseits durch eine höhere Teuerung und 
andererseits durch zusätzliche Entlastungen der Pensen höher als budgetiert aus. Zudem 
mussten Stellvertretungen angestellt werden (siehe Konto 2120.4260.01). 

56‘271.40 

2120.4260.01 Rückerstattungen Dritter Für die höheren Pensen (siehe Konto 2120.3020.00) erfolgten Rückerstattungen infolge 
Mutterschaft. 

-40‘012.00 

4120.3634.01 Beitrag an Alters- und 
Pflegeheim 

Die Kosten für Alters- und Pflegeheimen sind abhängig von den Eintritten und Todesfällen 
und insbesondere vom Pflegebedarf (Pflegestufen) der Bewohner/innen. Die Budgetwerte 
basieren deshalb auf Annahmen und Erfahrungswerten. Im Altersbereich sind generell höhere 
Kosten zu verzeichnen. 

110‘943.30 

5720.3637.02 SH Unterstützung Private Die Sozialhilfekosten können nicht genau budgetiert werden und sind stark abhängig von der 
Dauer und der Anzahl der unterstützenden Personen. 

-67‘704.55 

5730.3637.01 Unterstützung Private Aufwand und Ertrag im Asylbereich ist abhängig von der Anzahl und der Aufenthaltsdauer der 
zugewiesenen Personen. Die Anzahl ist wiederum abhängig vom weltpolitischen Umfeld. 

-117‘044.25 

5790.3132.00 externe Asylbetreuung & 
Admin 

Gemäss Finanzhandbuch für BL-Gemeinden sind die Kosten für Betreuung und Administration der 
Sozialhilfe und des Asylbereichs in dieser Funktion zu verbuchen. Es handelt sich den externen 
Aufwand für das Asylwesen. Budgetiert waren diese Beträge in der Funktion 5730. 

32‘130.00 

5790.3511.01 Einlagen in Sozialfonds 
Erbschaft Heinimann 

Verschiedene Zweckbindungen waren bisher in der Bilanz nicht enthalten und wurden neu erfasst. 
Die Einlagen sind jedoch nicht erfolgswirksam. 

12‘158.39 

6150.3140.01 BG Liestal, Arbeiten Forst Es wurden weniger forstwirtschaftliche Arbeiten ausgeführt. -13‘745.90 

7101.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz Es mussten weniger Unterhaltsarbeiten vorgenommen und keine Leitungsbrüche repariert 
werden. 

-16‘315.35 
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Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

7101.3300.01 Leitungsnetz ordentl. 
Abschr. 

Die Anschlussgebühren werden beim Verwaltungsvermögen abgetragen, was zu 
Reduktionen der Abschreibungen führt. 

-32‘591.60 

7101.3612.01 WVW AG Wasserbezug Der Wasserbezug von der WVW AG war zirka CHF 7‘500 höher als im Vorjahr und wesentlich 
höher als budgetiert.  

18‘120.00 

7101.4240.00 Benützungsgebühren Es wurde weniger Wasser verbraucht. 16‘234.15 

7201.3611.01 Entschädigung Kanton 
Abwassergebühren 

Der kantonale Schmutzwassertarif stieg in den vergangenen Jahren stark an. Die Schmutzwasser-
gebühren an den Kanton waren zu tief budgetiert. 

31‘041.35 

7201.4240.00 Benützungsgebühren Die Abwassergebühren sind abhängig vom Wasserverbrauch, welcher tiefer ausfiel (siehe 
7101.4240.00). 

10‘313.25 

7201.4510.00 Abwasser Mehr-Aufwand Es wurde mit einem Mehrertrag budgetiert. Höhere Aufwendungen und tiefere Erträge sorgten 
für das grössere Defizit. 

23‘811.29 

8900.4240.01 ISD Bruggtal, Beiträge Der verbuchte Ertrag basiert auf der erhaltenen Abrechnung. Es wurden weniger Material 
deponiert. 

16‘703.75 

9100.4000.01 Einkommenssteuern NP Die Einkommenssteuern 2025 liegen über dem budgetierten Betrag. Massgebend für die 
Berechnung waren die provisorischen Fakturen, welche u.a. aufgrund der Prognosen der 
Steuerverwaltung BL angepasst wurden. 

-182‘527.75 

9100.4001.01 Vermögenssteuern NP Gemäss Prognosen steigen die Vermögenssteuern respektive dürfen etwas höher als die 
provisorischen Steuerrechnungen erwartet werden. 

-10‘554.75 

9100.4002.01 Quellensteuern NP Die Quellensteuern werden von den Arbeitgebern dem Kanton abgeliefert. Die Gemeinden 
erhalten ihre Anteile vom Kanton. Die Budgetzahlen können jeweils nur geschätzt werden. 

32‘284.85 

9100.4010.01 Ertragssteuern JP Die Steuererträge der Firmen können stark schwanken. Aufgrund der Steuerreform (SV17) 
wurden im 2025 der Ertragssteuersatz für die Staatssteuer von 6.5% auf 4.4% gesenkt. Der 
Gemeindesteuerfuss für Firmen beträgt 55%, weshalb sich die Reduktion 1:1 auf die 
Gemeindesteuern auswirkt. 

-80‘086.05 

9101.4000.01 Einkommenssteuern NP Die Steuerabgrenzungen waren im Rechnungsjahr 2024 bei den Einkommenssteuern zu 
hoch. 

149‘267.46 

9101.4000.02 Sondersteuern NP Es handelt sich um Nach- und Strafsteuern etc. aus Vorjahren. -23‘636.05 

9101.4001.01 Vermögenssteuern NP Die Vermögenssteuern des Steuerjahres 2024 und ältere fielen höher aus. -23‘101.90 

9101.4010.01 Ertragssteuern JP Die Ertragssteuern der Firmen waren im Rechnungsabschluss 2024 zu hoch.  
 
 

91‘646.45 
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Legende: Abweichungen (tieferer Aufwand / höherer Ertrag) mit dem Vorzeichen (-) wirken sich positiv auf das Ergebnis aus, Beträge ohne Vorzeichen 

beeinflussen das Ergebnis negativ (höherer Aufwand / tieferer Ertrag). 

Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

9300.4622.01 Horizontaler Finanzaus-
gleich 

Es wurde ein Finanzausgleich von CHF 628‘000.00 budgetiert. Die Gemeinde Bennwil hat einen 
Beitrag von CHF 280‘971.00 erhalten. Der horizontale Finanzausgleich wird aufgrund der Steuer-
erträge des Vorjahres berechnet und vom Kanton verfügt. 

347‘029.00 

9630.4443.01 Wertberichtigungen 
Sachanlagen 

Die Wertberichtigungen wurden aufgrund der Steuerausstände per Ende 2025 gemäss 
Finanzhandbuch mit 2% neu berechnet. 

-101‘200.00 

9900.4894.01 Entnahme aus finanz-
politischer Reserve 

Aufgrund des hohen Defizits beantragt der Gemeinderat der Einwohnergemeindeversam-
mlung die finanzpolitische Reserve vollständig aufzulösen. Die Auflösung hat auf den 
Finanzausgleich keine Auswirkungen. 

-300‘000.00 

9950.4390.00 Übriger Ertrag Der Rechnungsabschluss 2025 wurde durch eine externe Firma erstellt, welche verschiedene 
Korrekturen und Bereinigungen vorgenommen hat, welche sich insgesamt positiv auf das 
Ergebnis auswirken. Da diese periodenfremd sind wurden sie über die Funktion 9950 
„neutrale Positionen“ verbucht. 

-11‘518.02 
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Gemeinde Bennwil Finanzkennzahlen Jahresrechnung 2025 

Kennzahl 
Rechnung 2025 Rechnung 2024 Ø 5 Jahre 

Kantonale Richtwerte 
Wert Bewertung Wert Wert 

Selbstfinanzierungsgrad 

- Gesamt 

- Allgemeiner Haushalt 

- Spezialfinanzierung Wasser 

- Spezialfinanzierung Abwasser 

 
 -200% 

 -218% 

 63% 

 N/V 

 

 
 

 245% 

 108% 

 158% 

 N/V 

 

 88% 

 41% 

 N/V 

 N/V 

Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann 
stark schwanken. Mittelfristig sollte der 
Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% 
betragen, wobei auch der Stand der aktuellen 
Verschuldung und die Konjunkturlage (bei 
Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine 
Rolle spielen. 

Zinsbelastungsanteil 0.4% Gut 0.4% 0.3% 
< 4%:  Gut 
4% - 9%: Genügend 
> 9%: Schlecht 

Kapitaldienstanteil 4.6% Geringe 
Belastung 5.1% 5.4% 

< 5%: Geringe Belastung 
5% - 15%: Tragbare Belastung 
> 15%: Hohe Belastung 

Selbstfinanzierungsanteil -11% Schlecht 6% 3% 
> 20%: Gut 
10% - 20%: Mittel 
< 10%: Schlecht 

Investitionsanteil 9% 
Schwache 
Investitions-
tätigkeit 

6% 8% 

< 10%: Schwache Investitionst. 
10% - 20%: Mittlere Investitionst. 
20% - 30%: Starke Investitionst. 
> 30%: Sehr starke Investitionst. 

Nettoverschuldungsquotient 28% Gut -4% 3% 
< 100%: Gut 
100% - 150%: Genügend 
> 150%: Schlecht 

Nettoschuld in CHF / Einwohner 633.00 Mittlere Ver-
schuldung -107.00 66.00 

< CHF 0: Nettovermögen 
CHF 0 - 600: Geringe Verschuldung 
CHF 601 - 1'500: Mittlere Verschuldung 
CHF 1'501 - 3'000: Hohe Verschuldung 
> CHF 3'000: Sehr hohe Verschuldung 

Bruttoverschuldungsanteil 93% Gut 54% 72% 

< 50%: Sehr gut 
50% - 100%: Gut 
100% - 150%: Mittel 
150% - 200%: Schlecht 
> 200%: Kritisch 

Legende: N/V = Wert ist nicht verfügbar respektive kann nicht berechnet werden. 
Diese Finanzkennzahlen wurden vom Statistischen Amt BL aufgrund des Uploads der Finanzstatistik berechnet und entsprechen den Empfehlungen aus dem HRM2-Handbuch der Konferenz der kantonalen 
Finanzdirektoren aus dem Jahre 2008. 8
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Auflistung der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten 2025

Konto Bezeichnung Beginn Fälligkeit Zinssatz Zinskosten Buchwert
2025 01.01.2025

Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten 23’957.75        1’400’000.00            

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -                  -                           

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 23’957.75        1’400’000.00            

20640.01 Darlehen Basellandschaftliche Kantonalbank 31.01.2025 31.01.2030 1.10% 4’357.75          400’000.00               
20640.04 Darlehen Raiffeisenbank 03.01.2023 03.01.2028 1.96% 19’600.00        1’000’000.00            
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Konto Bezeichnung / Zweck Buchwert
01.01.2025 Veränderung Buchwert

31.12.2025 Begründung

205 Kurzfristige Rückstelllung 0.00 5’400.00 5’400.00

2050 Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 0.00 5’400.00 5’400.00
20500 Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 0.00 5’400.00 5’400.00
20500.00 Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 0.00 5’400.00 5’400.00 Überstunden und Ferien

Auflistung der Rückstellungen
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Auflistung der Eventualverpflichtungen und -guthaben

Bezeichnung Begründung Forderungsbetrag

Eventualverpflichtungen

keine

Eventualguthaben
Basellandschaftlicht Pensionskasse (BLPK)  ̶  Vorsorgewerk "Kanton" Der Abschluss 2025 der BLPK zeigt eine Überdeckung. Für die Jahre 2015 

und 2018 haben die Gemeinden für ihre Primarlehrer/innen und Kinder- 
gärtner/innen Beiträge zur Beseitigung der damaligen Unterdeckung an den 
Kanton einbezahlt. Die damalige Unterdeckung ist unterdessen anderweitig 
behoben. Das Eventualguthaben gegenüber dem Kanton besteht nach wie 
vor im geleisteten Umfang (gemäss Mail Leiter Gemeindefinanzen BL vom 
16. Februar 2026).

101’318.00
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Kapital Stimmen

Total 3’251.00

Wasserversorgung Waldenburgertal AG Wasserversorgung -                    - - 14541.01 -                          -                    - -

Dietiesberg Wohnen & Werken AG soziale Institution -                    - - 14550.01 -                          1.00                   - -

BLT Baselland Transport AG AG öffentlicher Verkehr -                    - - 14550.02 -                          250.00               - -

Bau- und Wohnbaugenossenschaft 
Waldenburgertal

Genossen-
schaft Wohnen -                    - - 14550.03 -                          3’000.00            - -

Vertreter der 
Gemeinde

Auflistung der Gemeindebeteiligungen

Anteil der 
GemeindeRechtsform Zweck/Tätigkeit Kapital Bilanz-

konto
Anschaffungswert 

des Anteils

Buchwert des 
Anteils per 

31.12.
Haftungsumfang
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Name Rechtsform Zweck/Tätigkeit Zahlungen im  
Jahr 2025 Haftungsumfang Vertreter der Gemeinde

Feuerwehr Frenke Verbund Feuerwehr 49’102.10 Zahlungspflicht gemäss Vertrag Horst Heckendorn
Hölstein
Niederdorf
Lampenberg

Zivilschutz und RFS ARGUS Zweckverband Zivilschutz / 
Regionaler Führungsstab 15’170.75 Zahlungspflicht gemäss Vertrag Horst Heckendorn

Arboldswil
Bretzwil
Bubendorf
Hölstein
Langenbruck
Lauwil
Liedertswil
Lupsingen
Niederdorf
Oberdorf
Ramlinsburg
Reigoldswil
Seltisberg
Titterten
Waldenburg
Ziefen

Musikschule beider Frenkentäler Zweckverband Musikschule 62’224.30 Zahlungspflicht gemäss Vertrag Michael Bürgin
Arboldswil
Bretzwil
Bubendorf
Hölstein
Lampenberg
Langenbruck
Lauwil
Liedertswil
Niederdorf
Oberdorf
Reigoldswil
Titterten
Waldenburg
Ziefen

Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit

Mitwirkende Gemeinden
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KESB Frenkentäler Behörde Kinder- und 
Erwachsenenschutzbehörde 47’757.30 Zahlungspflicht gemäss Vertrag Michael Bürgin

Arboldswil
Bretzwil
Bubendorf
Hölstein
Lampenberg
Langenbruck
Lauwil
Liedertswil
Niederdorf
Oberdorf
Reigoldswil
Titterten
Waldenburg
Ziefen

Verein Mütter- und Väterberatung 
Region Liestal (VMVB) Verein

Beratung in Fragen über 
Entwicklung, Ernährung, Gesundheit, 
Pflege und Erziehung bis zum Eintritt 
Kindergarten

3’737.70 Zahlungspflicht gem. 
Leistungsvereinbarung Horst Heckendorn

Augst
Buckten
Büren (SO)
Diepflingen
Frenkendorf
Füllinsdorf
Gempen (SO)
Giebenach
Häfelfingen
Hochwald (SO)
Känerkinden
Läufelfingen
Liestal
Niederdorf
Nuglar-St.Pantaleon
Pratteln
Rümlingen
Seewen (SO)
Thürnen
Wittinsburg

90



Name Rechtsform Zweck/Tätigkeit Zahlungen im  
Jahr 2025 Haftungsumfang Vertreter der Gemeinde

Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit

Mitwirkende Gemeinden

Tagesfamilien Oberes Baselbiet Verein Familienergänzende Betreuung 2’070.00 Zahlungspflicht gem. 
Leistungsvereinbarung Michael Bürgin

Anwil Läufelfingen
Arboldswil Lauwil
Arisdorf Nusshof
Böckten Oberdorf
Bretzwil Oltingen
Buckten Ormalingen
Bubendorf Reigoldswil
Büren (SO Rickenbach
Buus Rothenfluh
Diegten Rümlingen
Diepflingen Rünenberg
Eptingen Seltisberg
Frenkendorf Sissach
Füllinsdorf Tecknau
Geltkerkinden Tenniken
Giebenach Thürnen
Häfelfingen Titterten
Hemmiken Waldenburg
Hersberg Wenslingen
Hölstein Wintersingen
Itingen Wittinsburg
Känerkinden Zeglingen
Kilchberg Ziefen
Lampenberg Zunzgen
Langenbruck

Spitex Waldenburgertal Verein Gesundheit - Spitex 80’155.00 Zahlungspflicht gem. 
Leistungsvereinbarung Horst Heckendorn

Hölstein
Lampenberg
Langenbruck
Liedertswil
Niederdorf
Oberdorf
Waldenburg

Bürgemeinde Bennwil Zusammen-
arbeit gemeinwirtschaftliche Leistungen 20’000.00 Zahlungspflicht gem. 

Vereinbarung Michael Bürgin

Bürgergemeinde Bennwil
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Versorgungsregion 
Waldenburgertal plus Verein interkommunale Zusammenarbeit 3’767.50 Zahlungspflicht gemäss Vertrag Horst Heckendorn

Arboldswil
Bretzwil
Hölstein
Lampenberg
Langenbruck
Lauwil
Liedertswil
Niederdorf 
Oberdorf
Ramlinsburg
Reigoldswil
Titterten
Waldenburg

Swimmbi Waldenburg Beitrag Beitrag an das Schwimmbad 
Waldenburg 2’076.00 Zahlungspflicht gem. 

Vereinbarung Michael Bürgin

Arboldswil
Lampenberg
Liedertswil
Niederdorf
Oberdorf
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